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§ 549 ZPO Verfahren wegen
erheblicher Verletzung von

Persönlichkeitsrechten in einem
elektronischen

Kommunikationsnetz
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)In Rechtstreitigkeiten über Klagen, in denen ausschließlich Ansprüche auf Unterlassung wegen einer

erheblichen, eine natürliche Person in ihrer Menschenwürde beeinträchtigenden Verletzung von

Persönlichkeitsrechten in einem elektronischen Kommunikationsnetz geltend gemacht werden, hat das Gericht

auf Antrag der klagenden Partei ohne vorhergehende mündliche Verhandlung und ohne Vernehmung der

beklagten Partei einen Unterlassungsauftrag zu erlassen, wenn sich der behauptete Anspruch aus den Angaben

in der Klage schlüssig ableiten lässt. Der Klage ist ein Nachweis aus dem elektronischen Kommunikationsnetz

anzuschließen, der die rechtsverletzenden Inhalte darstellt oder ersichtlich macht.

2. (2)Der Unterlassungsauftrag hat den Ausspruch auf Unterlassung der geltend gemachten Verletzung und die

Aufschrift „Unterlassungsauftrag“ zu enthalten sowie auszusprechen, dass die beklagte Partei, wenn sie den

geltend gemachten Anspruch bestreitet, gegen den Auftrag binnen vierzehn Tagen Einwendungen zu erheben

hat. Es ist darüber zu belehren, dass der Unterlassungsauftrag nur durch die Erhebung von Einwendungen

bekämpft werden kann und dass im Fall der Erhebung von Einwendungen das ordentliche Verfahren über die

Klage stattfinden wird.

3. (3)Der Unterlassungsauftrag ist der beklagten Partei mit der Klage zuzustellen. Gegen den Unterlassungsauftrag

können binnen einer Notfrist von vierzehn Tagen ab Zustellung nur Einwendungen erhoben werden. Es genügt,

wenn aus dem Schriftstück die Absicht, Einwendungen zu erheben, hervorgeht. Die im Unterlassungsauftrag

enthaltene Kostenentscheidung kann mit Rekurs angefochten werden. Die §§ 556 Abs. 5, 557 Abs. 2 bis 6 und 558

gelten sinngemäß.

4. (4)Das Gericht kann dem Unterlassungsauftrag auf Antrag der klagenden Partei vorläufige Vollstreckbarkeit

zuerkennen, wenn die Fortwirkung der behaupteten rechtsverletzenden Handlung für die klagende Partei

unzumutbar oder mit erheblichen Nachteilen verbunden oder mit tragenden Grundwertungen der

österreichischen Rechtsordnung nicht vereinbar ist. Die vorläufige Vollstreckbarkeit tritt ein, sobald der Beschluss

über ihre Zuerkennung zugestellt wurde und wirkt bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens. Gegen

diese Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.

5. (5)Die Bundesministerin für Justiz wird ermächtigt, für die Klage und den Antrag auf Erlassung eines

Unterlassungsauftrags ein Formblatt aufzulegen und im Internet auf der Website der Justiz abrufbar zu halten.
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